
 

 

Rubrik: Baugesuche 
Unterrubrik: Baugesuch 
Publikationsdatum: KABBE 08.07.2026 
Meldungsnummer: BP-BE10-0000009227 
 

Publizierende Stelle 
Einwohnergemeinde Fraubrunnen - Bauverwaltung, Dorfstrasse 10, 3308 Grafenried

Baugesuch: Moos 1f, Fraubrunnen

Bauherrschaft:  
Daniel Wanner 
Moos 1  
3306 Etzelkofen 

Projektverfasser:  
Huber Kontech AG 
CHE-105.904.406 
Eglisberg 2 
6018 Buttisholz 

Bauvorhaben:  
Neubau Schweinemaststall 

Moos 1f, 3306 Etzelkofen  

Standort:  
Parz. 538.3 / 166 

Nutzungszone und/oder Überbauungsordnung:  
Landwirtschaftszone 

Gewässerschutzbereich/Massnahme:  
Gewässerschutzbereich üB: Bau neue Jauchegrube, oberflächige Versickerung des 
Regenabwassers 

Ausnahmen:  
Dachform, Art. 23 Abs. 1 GBR 
Dachneigung, Art. 24 Abs. 1 GBR 
Vordachlänge, Art. 24 Abs. 2 GBR 
Solarpflicht, Art. 39a Abs. 1 KEnG i.V. mit Art. 39c KEnG 



Ort der Planauflage:  
Das Baugesuch liegt bei der Bauverwaltung Fraubrunnen, Dorfstrasse 10, 3308 
Grafenried während den Büroöffnungszeiten auf. 
Die Unterlagen können zusätzlich auf eBau eingesehen werden. 
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instances?municipality=20588 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Hinweise: 
Antrag auf weiteren Strassenanschluss 
Fruchtfolgefläche / Kulturland 
Kulturlandschaftsgebiet (neue Bauordnung Fraubrunnen) 

Die Einsprachefrist läuft bis und mit 10.08.2026. 

Es wird auf die Gesuchsakten und die aufgestellten Profile verwiesen verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen sowie Lastenausgleichsbegehren sind schriftlich 
und begründet innerhalb der Einsprachefrist im Doppel bei der Bauverwaltung 
Fraubrunnen, Dorfstrasse 10, 3308 Grafenried einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die der Baubewilligungsbehörde innert der Einsprachefrist 
nicht angemeldet werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 lit.a BauG). 

In Kollektiveinsprachen und vervielfältigten oder weitgehend identischen Einsprachen ist 
anzugeben, wer die Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu vertreten befugt ist (Art. 35b 
Baugesetz). Verfügungen und Entscheide können in Amtsanzeigern oder im Amtsblatt 
veröffentlicht werden, wenn die Postzustellung wegen der grossen Anzahl der 
Einsprachen mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden wäre (Art. 35d Baugesetz). 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 10.08.2026
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